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Qualität als Maßstab -

Entwicklung in der Psychiatrie



Psychiatrieenquete (1975) und Expertenkommission:

 Übergeordnete Qualitätsziele bezogen auf eine 

Bevölkerungsgruppe (psychisch erkrankte Menschen) als 

Leitschnur 

 erst sekundär bezogen auf bestimmte Angebote und Institutionen

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Psychiatrie
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Ergebnisse der Psychiatrieenquete und Expertenkommission:

(Regionale) Qualitätssicherung durch:

 Funktionale Betrachtungsweise: Behandlung, Pflege, Rehabilitation, 
Wohnen, Kontaktstiftung, Alltagsgestaltung, Tagesstrukturierung (Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft), Arbeit und berufliche Bildung

 Differenzierung der  Hilfsangebote in der Region

 Gemeindepsychiatrischen Verbünde, Koordination und übergreifende 
Steuerung als wichtiges Element der Versorgung

 Fokus auf spezielle Gruppen: Kinder und Jugendliche, alte Menschen, 
Abhängigkeitskranke, sog. „neurotisch“ und psychosomatisch Kranke

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Psychiatrie
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Orientierung an Donabedians ‚systematischer‘ 
Qualitätserfassung

 Qualität als „Grad an Übereinstimmung zwischen den Zielen 
des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten 
Versorgung“

 Je höher die Übereinstimmung desto besser die Qualität

 Unterscheidung Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

„structure, process, outcome“

Donabedian 1966 / 1980

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Psychiatrie
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Qualitätsentwicklung – Konzepte und Projekte

 Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der 
stationären Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung - Psych PV vom 18.12.90)

 Konzept des Personenzentrierter Ansatz – Expertenkommission und 
Weiterentwicklung durch Implementationsprojekte (1990 – 2008)

 Leitfaden zur Qualitätsentwicklung in psychiatrischen Kliniken – APK-Projekt (1996)

 Leitlinien der Fachgesellschaften – evidenzbasiert und konsensorientiert (fortlaufend) 

 Qualitätsstandards der BAG GPV - normativ (2005)

 Aquainstitut – Qualitätssicherung in der Versorgung volljähriger Patienten und 
Patientinnen mit Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen – Auftrag G-
BA (2015)

 Regionale und trägerbezogene Fachkonzepte – institutionell (fortlaufend)

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Psychiatrie



Meilensteine der bisherigen Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland – Prof. Dr. Fegert – Berlin, 06.11.2018

Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den 
Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psychiatrie-
Personalverordnung - Psych PV vom 18.12.90)

 Einberufung einer Expertengruppe für den Personalbedarf in der 
stationären Psychiatrie (1988)

 Ab 1989: Expertengruppe für den Personalbedarf in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie

 März 1990: gemeinsames geschlossenes Konzept wird vorgelegt.

 Kabinett und Bundesrat stimmen der Verordnung zu.

APK-Jahrestagung 2019, Berlin
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Qualität als Maßstab - Psychiatrie- Personalverordnung (PsychPV)

Pressemitteilung Gesundheitsministerium

PsychPV ….dient vor allem dem Ziel, in der Psychiatrie eine Therapie zu 
ermöglichen, die die Patienten befähigt außerhalb stationärer Einrichtung 
ihr Leben weitgehend selbst zu gestalten, sie also wieder in die 
Gesellschaft einzugliedern…..

APK-Jahrestagung 2019, Berlin
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Qualität als Maßstab - Psychiatrie- Personalverordnung (PsychPV)

• Differenziertes Behandlungsangebot für 3 mal 6 Behandlungsbereiche 
(Allgemeine Psychiatrie, Abhängigkeitskranke, Gerontopsychiatrie) und 7 
Behandlungsbereiche für Kinder- und Jugendpsychiatrie;  (jeweils 
einschließlich tagesklinischer Behandlung)

• Qualitätsstandard ‚multiprofessionelle Behandlung‘:
Ärztliche Diagnostik und Therapie, Krankenpflege, Psychotherapie, 
Soziotherapie, Ergotherapie, Physiotherapie

• Qualitätsstandard ‚regionale Pflichtversorgung‘

 Psych PV hat sich im Prinzip bewährt

 Wichtiger Ausgangspunkt für aktuelle Personalbemessung – aber aus 
einer völlig anderen Zeit: seither enorme Versorgungsverdichtung, 
Weiterentwicklung dringend notwendig! 

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Psychiatrie



Protestbrief –
Landesminister Lucha an 
Bundesminister Spahn

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

„Haben sich die 
Versorgungsaufgaben allerdings 

massiv verdichtet, die Fallzahlen in 
den Kliniken sind um mehr als 80 % 

gestiegen die Verweildauern der 
Patientinnen und Patienten haben 
sich um mehr als 60 % verkürzt“

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Südwestpresse, Freitag 25. Oktober 2019
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Entwicklung von IT und Social Media

Beispiel:
1982 wurde erstmals ein Laptop verkauft
Eintragung der Firma Google.com, 1997
Gründung Facebook, 2004



 Expertenkommission „Personalbemessung im komplementären 
Bereich“ 1992 – 1998  >>> anschließend Implementationsprojekte in 
über 50 Modellregionen

Grundlage des Konzepts „Personenzentrierte Hilfe“:

Qualitätsstandards:

- Individueller Bedarf ist entscheidend für Hilfeleistung und Finanzierung

- immer unter Einbezug der Betroffenen

- integrierte Hilfeleistung über Einrichtungs- und Maßnahmegrenzen hinweg 
(Komplexleistung bei Bedarf in gleicher Intensität ambulant wie stationär)

- Zielorientierung: Nicht das Ausmaß der Beeinträchtigung, sondern der Bedarf 
zur Erreichung vereinbarter Ziele entscheidend für Hilfeleistung/Finanzierung

- Lebensweltorientierung: Behandlung, Rehabilitation und Hilfe zur Teilhabe 
bezogen auf alle relevanten Lebensbereiche

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Qualität als Maßstab -
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Behandlungsziele:

 Verminderung 
psychopathologischer 
Symptomatik

 Förderung von 
Verantwortungsfähigkeit, 
Krankheitsverständnis

 Förderung der sozialen Integration

Leitfaden zur Qualitätsbeurteilung 
in psychiatrischen Kliniken

Qualitätsanforderungen
Mittel/Organisation

• Orientierung der Behandlung am Individuum

• Beziehungsorientierte Behandlung 

• Transparenz der Behandlungs- und Pflegeplanung

• Mehrdimensionales Krankheitskonzept

• Methodisch-wissenschaftliche Orientierung

• Integration der verschiedenen Therapieverfahren und-
angebote/Multiprofessionelle Behandlung

• Außenorientierung: Vernetzung psychosozialer Hilfen und 
Vermittlung nichtpsychiatrischer Hilfen

• Nachrangigkeit stationäre Hilfen

• Angemessene Dokumentation

• Reflexion
Vorrangige Absichten

 Schutz der Würde der Patientinnen 
und Patienten

 Nutzerzufriedenheit 

 Schadensvermeidung, soziale 
Schutzfunktion, Datenschutz

 Rechtssicherheit

 Positive Wirkung nach Außen

Optimale Nutzung der Ressourcen

• Wirtschaftlichkeit

• Erhaltung und Förderung der personellen Ressourcen

• Aufgabengerechter Einsatz der Mitarbeitenden

• Regelung der fachlichen Zuständigkeit

 Ausreichende Ausstattung mit Sachmitteln



APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Zwischenbilanz –
10 Jahre nach Einführung der PsychPV

Deutsches Ärzteblatt, 2001
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<AWMF online
Das Portal der wissenschaftlichen Medizin

Leitlinien der Fachgesellschaften

S3-Leitlinien  der  AWMF  haben  das  Ziel,  die  in  ihnen  enthaltenen  
Empfehlungen  auf  Basis  der  bestverfügbaren Evidenz und im 
Konsens aller an der Erstellung Beteiligten zu formulieren. Neben der 
Evidenz auch weitere Faktoren berücksichtigt, insbesondere:

• ethische Verpflichtungen
• klinische Relevanz der Effektivitätsmaße der Studien
• Anwendbarkeit der Studienergebnisse auf die Patientenzielgruppe
• Präferenzen der Patienten und  
• Umsetzbarkeit im Alltag, insbesondere in den diversen 

Versorgungsbereichen
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Leitlinien (federführend)- Auszug

 Therapie der Adipositas im Kindes-
und Jugendalter

 Intelligenzminderung

 Psychische Störungen im 
Säuglings-, Kleinkind und 
Vorschulalter

 Nichtorganische Schlafstörungen 
(F51)

 Störungen des Sozialverhaltens: 
Empfehlungen zur Versorgung und 
Behandlung

 Autismus-Spektrum-Störungen im 
Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenalter, Teil 1: 
Diagnostik

 Suizidalität im Kindes- und 
Jugendalter

 ADHS bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen

………

Leitlinien (DGPPN federführend) - Auszug

 Schizophrenie

 Demenzen

 Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie 
aggressiven    Verhaltens bei Erwachsenen

 Zwangsstörungen

 Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen

 Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen 
Erkrankungen

 Notfallpsychiatrie

 Unipolare Depression - Nationale Versorgungs Leitlinie

 ……………………..

Leitlinien (beteiligt) - Auszug

 Schizophrenie

 Unipolare Depression - Nationale Versorgungs Leitlinie

 Demenzen  

 ……….

DGGPP Deutsche Gesellschaft für 

Gerontopsychiatrie und –psychotherapie
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Qualitätsstandards in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrischer Verbünde

(BAG GPV)

Die Gemeindepsychiatrischen Verbünde (GPV) konstituieren sich mit der 
Zielsetzung der Einhaltung von definierten Standards für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Rahmen einer regionalen Pflichtversorgung sowie der 
kontinuierlichen Verbesserung der Qualität.
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Qualitätsstandards für Gemeindepsychiatrische Verbünde in der BAG GPV (siehe 
§2 Abs. 3 der Satzung)  

Um das Ziel der bedarfsgerechten Versorgung zu gewährleisten sind gemeinsame 
Standards und kontinuierliche Qualitätsverbesserung erforderlich. Die Mitglieder 
vereinbaren Qualitätsstandards mindestens für folgende Bereiche:

 Beachtung des Rechts auf Selbstbestimmung der psychisch kranken Menschen,
 personenzentrierte Planung und Organisation der Hilfen die bedarfsgerecht , 

individuell, flexibel, zeitgerecht, abgestimmt und wirtschaftlich erbracht 
werden

 Organisation der Hilfen grundsätzlich innerhalb des Versorgungsgebietes
 Vorrang nicht-psychiatrischer Hilfen,
 Zusammenarbeit mit Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen,
 Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen,
 Fortbildung, Supervision und Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
 Beachtung des Datenschutzes und des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung.
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Sektorübergreifende 
Qualitätssicherung im 
Gesundheitswesen nach 
137 SGB V (alt )
GBA- Auftrag an das 
Aqua-Institut
Versorgung von 
volljährigen Patientinnen 
und Patienten mit 
Schizophrenie und 
wahnhaften Störungen:
Qualitätsindikatorenset

Aktuell  QS Verfahren  G-BA 17.1.2019
Veröffentlichung IQTIG Abschlussbericht 22.12. 2017
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Qualitätsentwicklung – Konzepte und Projekte in der Pflege

 Projekte „Entwicklung der Instrumente und Verfahren für 
Qualitätsprüfungen nach §§ 114ff. SGBXI und die 
Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs.1a SGBXI in der stationären 
Pflege“ – Institut für Pflegewissenschaft an der Universität 
Bielefeld(IPW)/Aqua-Institut (2010 / 2017)

 Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege: 
Expertenstandards in der Pflege:

Qualität als Maßstab -
Entwicklung in der Pflege
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Deutsches Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege
Expertenstandards und Auditinstrumente
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Qualität als Maßstab  

Sozialrechtliche Verankerung
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Qualität – Überblick Sozialrechtliche Verankerung

Auswahl Sozialgesetzbuch V:

• § 70 Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit

• § 113 Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Krankenhausbehandlung

• § 135a SGB V - Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung

• § 136 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur 
Qualitätssicherung

• § 136a Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen

• § 136c Beschlüsse des G-BA zu Qualitätssicherung und Krankenhausplanung

• § 137 Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des G-BA

• § 137a Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

• § 139a Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

• § 299 SGB V – Datenerhebung……für Zwecke der Qualitätssicherung

Sowie: StGB, BGB, Bundesärzteordnung, Berufs- und Weiterbildungsordnungen, …
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Qualität – Sozialrechtliche Verankerung

SGB V: § 70 Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit

(1) Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben eine bedarfsgerechte 
und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die 
Versorgung der Versicherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf das 
Maß des Notwendigen nicht überschreiten und muss in der fachlich gebotenen 
Qualität sowie wirtschaftlich erbracht werden.

[ § 27: … Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen

psychisch Kranker Rechnung zu tragen, … ]
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SGB XI Pflegeversicherung

Qualitätssicherung, Sonstige Regelungen zum Schutz der Pflegebedürftigen

 § 112   Qualitätsverantwortung

 § 112a Übergangsregelung zur Qualitätssicherung bei Betreuungsdiensten

 § 113   Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Pflegequalität

 § 113a Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Qualität in der Pflege

 § 113b Qualitätsausschuss

 § 113c Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen

 § 114   Qualitätsprüfungen
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Qualität – Sozialrechtliche Verankerung

§ 135a SGB V - Verpflichtung zur Qualitätssicherung

(1) Die Leistungserbringer sind zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität der von ihnen erbrachten 
Leistungen verpflichtet. Die Leistungen müssen dem jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen und in 
der fachlich gebotenen Qualität erbracht werden.
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Auftrag aus dem PsychVVG 2016 an die Selbstverwaltung

 Vorgaben zur Personalausstattung für die psychiatrischen Krankenhäuser 
aus dem Jahre 1991 (PsychPV) aktualisieren      ????

 Neue Personalvorgabe entwickeln, die eine humane, 
zwangsreduzierende, den Leitlinien entsprechende Behandlung 
psychisch kranker Menschen sektorenübergreifend ermöglicht  ????

 Ergebnis G-BA Herbst 2019  PsychPV als veraltete 
Bemessungsgrundlage

 Historische Chance zur patientenorientierten 
Weiterentwicklung wurde vertan

 Sanktionsbewehrte bürokratische Vorgaben machen riesigen 
Dokumentationsaufwand erforderlich
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§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen

(2) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach § 136 Absatz 1 

geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen 

und psychosomatischen Versorgung fest. Dazu bestimmt er insbesondere 
verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären 
Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen 
therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der 
Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und 

sektorenübergreifende Qualitätssicherung in der psychiatrischen und 
psychosomatischen Versorgung.
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Der „kleine Unterschied“ ist zu beachten:

 G-BA war nicht beauftragt, Personaluntergrenzen zu 
entwickeln

 Auftrag des G-BA steht in § 136a Abs. 2 Satz 3 SGB V

„Die Mindestvorgaben zur Personalausstattung nach Satz 2 
sollen möglichst evidenzbasiert sein und zu einer 

leitliniengerechten Behandlung beitragen.“
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Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe B, 11. Oktober 2019
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Erste Reaktionen der 

Selbstverwaltungspartner
Meldung E-Magazin GKV



30 Jahre zurück…

APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Südwestpresse, Freitag 25. Oktober 2019
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PsychPV als einzig derzeit praktikable 
Personalbemessungsgrundlage bestätigt

 Weder national noch international gibt es eine überlegene Alternative

 PsychPV praktikabel, empirisch erprobt, aussagekräftig und zuverlässig

 Die PsychPV ist allerdings von 1990, Überlegungen dazu aus den 1980er 
Jahren: PsychPV muss dringend aktualisiert und angepasst werden

Anpassung der Richtlinie (§14)

Überprüfung auf Basis des Erfassungsjahres 2020

Anpassung 2022 (Beschluss 30.9.2021)

Weitere Überprüfungen alle 2 Jahre



APK-Jahrestagung 2019, Berlin

 60 % Erhöhung psychologische Betreuung 
 10 % Intensivbehandlung
 Globale Erhöhung über alle Berufsgruppen hinweg ca. 4 %

Erhöhungen 
der Minutenwerte sind nicht ausreichend



Empfehlung Patientenvertretung - GBA und 
Stellungnahme APK:

Schussenrieder Tabellen

APK-Jahrestagung 2019, Berlin
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§ 11 Nachweisverfahren: Mehr Transparenz aber 
Misstrauensaufwand gesteigert

 Quartalsweise einrichtungsbezogen ermittelte Mindestvorgaben (§6)

 Monatliche stationsbezogene Nachweise der tatsächlichen 
Personalausstattung

 Gründe der Abweichung / Ausnahmetatbestände

 Contra: Schon heute verbringen die Angehörigen der Heilberufe in 
psychiatrischen Kliniken durchschnittlich mehr Zeit mit 
Dokumentation als im Patientenkontakt

 Pro:  Einrichtungsbezogene Transparenz war bisher nicht vorhanden
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§ 9 weitere Qualitätsempfehlungen

 Einführung von Genesungsbegleiterinnen und 
Genesungsbegleitern auf den Stationen der Erwachsenenpsychiatrie 
und Psychosomatik

 Empfehlung zur Stationsgröße  Nicht überschritten werden soll 

 In der Erwachsenenpsychiatrie 18 Behandlungsplätze

 In der KJP 12 Behandlungsplätze



APK-Jahrestagung 2019, Berlin

„Abschließend bleibt festzustellen, dass die Mindestvorgaben für die 
Personalausstattung nach dieser Richtlinie in ein Behandlungsangebot 
umgesetzt werden müssen, das insbesondere folgenden Zielen entspricht: 

- möglichst leistungssektorenübergreifende Behandlerkonstanz

- indikationsbezogene Behandlungskonzepte

- multiprofessionelles Team, 

- Milieutherapie, 

- Gemeindenähe, 

- Verzicht auf geschützte Stationen / Vermeidung geschlossener Türen, 
Verhinderung von Zwang und Prävention von aggressivem Verhalten

- Teilnahme an der regionalen Versorgungsverpflichtung, 

- die Befähigung zu einem möglichst selbstständigen Leben außerhalb von 
Institutionen sowie zu Teilhabe. 

Auszug Tragende Gründe - Beschluss
Behandlungsziele (als Qualitätsvorgaben):
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Wirklich tragend?  Mögliche Fehlanreize: 

1:1-Betreuung bei Fixierung wird finanziert –
Zwangsvermeidung nicht

Der finanzielle Anreiz für überschaubare Stationen entfällt, 
weil der Sockelbetrag entfällt

Segmentierung wird eher zementiert: Betonung von 
Behandlungseinheiten

Versorgungsverpflichtung wird nicht boniert (Abschläge 
wenn keine Pflichtversorgung vorgehalten)
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Bei der ersten Anpassung sind folgende Bereiche zu 
überprüfen oder neu zu definieren:

- Mindestvorgaben für die Psychosomatik
- Minutenwerte in den Behandlungsbereichen
- Anteil der Minutenwerte für regionale Pflichtversorgung, gesondert 

für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche
- Mindestpersonalausstattung für die Nachtdienste
- Regelaufgaben der Berufsgruppe der Psychologinnen und 

Psychologen vor dem Hintergrund der Berufsbilder der 
psychologischen Psychotherapeutinnen und psychologischen 
Psychotherapeuten, sowie der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten

- Überprüfung der in § 2 vorgesehenen Systematik der monatlichen 
Dokumentation

Anpassung der Richtlinie § 14
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PEPP ist endgültig als Budgetgrundlage und 
Personalbemessungsgrundlage abgewehrt

 PsychPV verstetigt, aber auf niedrigem inadäquaten Niveau

 Fachwelt und Politik muss nun bei der Weiterentwicklung der 
Richtlinien und der Krankenhausfinanzierung dafür sorgen, 
dass zum Wohle psychisch kranker Menschen Leistungen, die 
über Mindestvorgaben hinausgehen, finanziert werden und es 
weitere Anreize für Qualität, d.h. eine moderne 
personenbezogene und sektorenübergreifende 
Beziehungsarbeit in der Psychiatrie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychosomatik gibt

Zwischenfazit 
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Notwendige erste Schritte:

- Differenzierte Auswertung der Folgen des Beschlusses

- Ausstehende Aufträge Anpassung !!! Mitarbeit/Begleitung

- Vorschläge für die Weiterentwicklung der Richtlinien 
entwickeln

Parallel: Evaluation der RL mitgestalten, Eigeninitiativen

- Prüfung inwieweit in der Bundespflegesatzverordnung 
oder der § 136a SGB V Ansatzpunkte bieten, Regelungen 
für mehr Flexibilität nach oben in den 
Budgetverhandlungen zur Personalausstattung 
verbindlich auszugestalten 

Zwischenfazit 
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§ 92a Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen 
Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von 
Versorgungsforschung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, ……... 
Gefördert werden insbesondere Vorhaben, die eine Verbesserung der 
sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes 
Potential aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. 
………..Förderkriterien sind insbesondere:
1.   Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz,
2.   Behebung von Versorgungsdefiziten,
3.   Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen verschiedenen 

Versorgungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen,
4. interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgungsmodelle,
5. Übertragbarkeit der Erkenntnisse, insbesondere auf andere Regionen oder 

Indikationen,
6. Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen,
7. Evaluierbarkeit
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Sozialrecht –
Wechselwirkung mit Umsetzungspraxis/Brennpunkte

• Richtlinien GBA zur Qualitätssicherung brauchen Rückkoppelung  zur 
Versorgungspraxis, Innovationsprojekten und Versorgungsforschung

• Grundsatz: Berücksichtigung besondere Bedarfe psychisch Kranker 
handlungsleitend (auch bei Sanktionsmechanismen nach § 137 SBG V)

• Patientenorientierte und regionale Qualitätssicherung nicht bürokratische 
Zementierung von Stationsgrenzen

• Aktuelle Handlungsbedarfe:

 Richtlinie Personalausstattung überarbeiten, dabei heutige 
Anforderungen endlich berücksichtigen

 Richtlinie Strukturierte Versorgung

 (Richtlinie – Qualitätssicherung ambulante Psychotherapie)
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Aktuelle Themenfelder der APK



APK-Jahrestagung 2019, Berlin

Aktuelle Themenfelder der APK  

• Neuausrichtung der Prävention bei seelischen Erkrankungen

• Flexibilisierung der Krankenhausbehandlung und bedarfsgerechtes 
Personalbemessungs- und Entgeltsystem

• Stärkung der ambulanten und lebensfeldorientierten 
Behandlungsangebote

• Verbesserung der Behandlung und Rehabilitation von Kinder, 
Jugendlicher und junger Menschen im Transitionsalter

• Stärkung der gerontopsychiatrischen Versorgung

• Umsetzung von Sektoren- und sozialsystemübergreifender 
Versorgung 

• Stärkung der Patientenrechte

• Reduzierung/Überwindung von Zwang / Gewalt in der Psychiatrie
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Aktuelle Themenfelder der APK

• Umsetzung und Fortschreibung des Bundesteilhabegesetz

• Ausbau- und Umbau  betrieblicher Prävention und der Teilhabe an Arbeit 
und Beschäftigung 

• Weiterentwicklung des psychiatrischen Maßregelvollzug und des 
Maßregelrechts

• Novellierung Betreuungsrecht

• Weiterentwicklung regionaler Kooperation und Verbundarbeit

• Zukunftsorientierte Aus-, Weiter- und Fortbildung (Fachkräftemangel)

• Ausbau der (Versorgungs-)Forschung mit Partizipation von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen

• Weiterentwicklung  der Gesundheits- und Sozialberichterstattung



Dialog zur Weiterentwicklung 

der Hilfen für 

psychisch erkrankte Menschen
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BMG Dialog Fokus: 

 SGB V Bereich 

 Keine Parallelbefassung zu laufenden Verfahren 

Vier Dialogforen und Themenbereiche

 „Versorgungsbereiche“ (ambulante, teilstationäre, stationäre 
Versorgung, medizinische Rehabilitation) – aktuell HE

 „Selbstbestimmung und Partizipation“ – aktuelles Dialogforum

 „Zielgruppenspezifische Versorgungsfragen“ und – 1. Halbjahr 2020 

 „Personenzentrierte Versorgung – Vernetzung und Kooperation“ 2. 
Halbjahr 2021

Workshop Frühjahr 2022: Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
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Perspektiven
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Perspektiven: Qualität in Behandlung und Pflege

 Qualität ist unteilbar, wenn man sie von der Person/Bevölkerungsgruppe her denkt 

 Qualitätssicherung kein Instrument, mit der man alle Probleme gleichzeitig lösen kann, 
sondern in einzelnen Bereichen nach den angeführten übergeordneten Gesichtspunkten 
(zielorientiert, lebensfeldbezogen, integriert, partizipativ,..)

 deswegen in der Behandlung nicht allein entscheidend, etwa ob mehr oder weniger 
Krankenhausbetten oder eine andere Bedarfsplanung, sondern wie man die 
verschiedenen Beiträge zusammenführt zu einem verlässlichen Versorgungssystem

 Aktuelle Brennpunkte:

 Verbesserung Personalbemessung politisch durchsetzen 

 BMG Dialog für SGB V Themen nutzen insbesondere: ambulante 
Komplexleistung, Patentenrechte, Krisenhilfe, Lebensfeld- und 
Teilhabeorientierung

 In der Pflege SGB XI: Demenzstrategie offensiv mitgestalten in den nächsten Monaten, 
Konzertierte Aktion Pflegenotstand fortsetzen
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Vorausschau 2020 APK:

 BMG Dialogforen: Zielgruppenspezifische Versorgung, 
Vernetzung und Kooperation

 Projekt: Empfehlungen für die Weiterentwicklung der 
Hilfen für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche

 APK- Jahrestagung 2020 am 18./19.Juni: 

„Zukunft der Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung, 
der Medizinisch-beruflichen Rehabilitation, der 
betriebliche Prävention“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


